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40 Jahre WIK

Seit 40 Jahren hat das WIK nunmehr die Entwicklung 
der Post- und Telekommunikationsmärkte von staat-
lichen Monopolen zu wettbewerblicheren Strukturen 
mit seiner Analyse und Expertise begleitet. 

Am 24. Juni 1982 wurde das Wissenschaftliche Ins-
titut für Kommunikationsdienste als neue Einrichtung 
der Bundespost aus der Taufe gehoben und am 1. Juli 
1982 mit dem Aufbau des Instituts unter Leitung von 
Dr. Karl-Heinz  Neumann auf etwa ein Dutzend Wis-
senschaftler begonnen. Insofern liegt das Datum für 
unsere Feier am 27. Juni 2022 genau richtig. Das WIK 
sollte unabhängig von Tagesfragen forschen können, 
um das Thema des Wettbewerbs bei der Bundespost 
zu beackern und Beiträge zu einem dafür geeigneten 
Ordnungsrahmen zu leisten. 

In seiner Rede zur Errichtung des WIK hat Carl-Chris-
tian von Weizsäcker die Bedeutung der technologi-
schen Veränderungen für den Kommunikationsmarkt 
hervorgehoben und dabei den Wettbewerb als Ent-
deckungsverfahren für Innovationen betont. In weni-
gen Bereichen haben sich Technologie und Märkte so 
rasant verändert und bieten Forschern und Praktikern 
immer wieder Anlass für Kopfnüsse, wenn es darum 
geht, die technologischen Innovationen einzuordnen, 
im Hinblick auf ihre ökonomischen Charakteristika zu 
bewerten – und geeignete Rahmenbedingungen neu 
zu denken.

In all diesen Jahren konnten die Analysen des WIK 
immer wieder zur Ausgestaltung des Regulierungs-
rahmens und auch bei seiner konkreten Anwendung 
beitragen – in Deutschland und auf europäischer 

Ebene. Im Folgenden werden die zentralen gesetz-
geberischen Initiativen der letzten vier Jahrzehnte 
nachgezeichnet und die Befassung des WIK mit den 
relevanten Fragestellungen aufgezeigt.

1982-1992: Grundsatzdebatten zur Liberalisie-
rung der Telekommunikations- und Postmärkte 
und Postreform I

Das erste Jahrzehnt war durch die Debatten der Libe-
ralisierung der Telekommunikations- und Postmärkte 
geprägt. Themen, die damals diskutiert wurden, wa-
ren die Quersubventionierung der defizitären Post-
dienstleistungen durch Telekommunikationsdienste, 
Tarifierung von Telefonleistungen und Wettbewerb 
im Endgerätemarkt. Entscheidende Impulse gingen 
von den Liberalisierungsprozessen im Ausland (USA, 
 Japan, UK) aus, die das WIK in zahlreichen Bench-
markstudien beleuchtet hat. 

Aber Änderungen tatsächlich umzusetzen war ein zä-
her Prozess. Man sprach damals vom Telekommuni-
kations- und Post“WESEN“ und nicht von Märkten...

Im Jahr 1985 wurde die Regierungskommission Fern-
meldewesen eingesetzt. Ihr Vorsitzender Professor 
Eberhard Witte hat das Abschlussgutachten zur Neu-
ordnung des Marktes im Juli 1988 an den Bundes-
kanzler übergeben, in dem es um die Überführung 
der Bundespost in privatwirtschaftlich organisierte 
Unternehmen ging. Das WIK hat diese Kommission 
beraten und wesentliche Beiträge zum Abschlussgut-
achten geleistet. Schon 1986 hatte das WIK eine poli-
tisch brisante Studie erstellt, welche wie ein Staatsge-
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heimnis behandelt wurde und die Trennung von Post 
und Telekommunikation empfahl. In der Postreform  I 
wurde diese Trennung 1989 dann aber umgesetzt, 
die Bundespost in privatwirtschaftlich organisierte 
Unternehmen überführt und das Endgerätemonopol 
abgeschafft. Zusätzlich wurde Wettbewerb um Fir-
mennetze mit dem ‚Genehmigungskonzept Corporate 
Networks‘ mit Beginn des Jahres 1993 zugelassen. 

In Jahr 1989 wurde auch ein zweiter Wettbewerber 
im Mobilfunk lizensiert. D2 erhielt die Lizenz in einem 
Schönheitswettbewerb. Dr. Karl-Heinz Neumann war 
seinerzeit als Mitglied des Lenkungsausschusses Mo-
bilfunk beim Bundesminister für das Post- und Fern-
meldewesen in den Auswahlprozess involviert.  

1992-2002: Die Marktöffnung wird konkret, die 
Regulierungsbehörde errichtet und erste wichtige 
Entscheidungen durch BMPT und RegTP getroffen

Mit der Postreform II im Jahr 1994, die einer Grund-
gesetzänderung bedurfte, wurde die Errichtung der 
Aktiengesellschaften ermöglicht.

In den Jahren 1993, wiederum mit Dr. Karl-Heinz Neu-
mann als Mitglied der Zentralgruppe Angebotsaus-
wertung für die E1-Lizenz, und 1998 sind weitere Mo-
bilfunklizenzen im Schönheitswettbewerb an E-Plus 
und Viag Interkom vergeben worden. Als Mitglied der 
Kommission zur weiteren Lizenzierungspolitik im digi-
talen zellularen Mobilfunk hatte sich das WIK schon 
früh für Auktionen als diskriminierungsfreies Vergabe-
verfahren ausgesprochen.  

Im Juli 1996 begann die Postreform III mit der Verab-
schiedung des TKG, das die Open Network Provision 
Richtlinie aus dem Jahr 1990 umgesetzt hat. Damit 
wurden die Markt öffnung und Abschaffung des Netz-
monopols sowie die Abschaffung des Monopols am bis 
dahin bedeutendsten Telekommunikationsdienst, der 
Sprachtelefonie, nun Realität. Das Bundesministerium 
für Post und Telekommunikation (BMPT) wurde zum 
31.12.1997 aufgelöst und die Regulierungsbehör-
de für Post und Telekommunikation (RegTP) zum 01. 
 Januar 1998 errichtet. Das WIK hat das  Ministerium 
bei der Verfassung des Entwurfs zum ersten TKG 
1996 unterstützt. 

Jetzt ging es an die Umsetzung: In der Phase der 
Markt öffnung waren Telefonnummern ein Schlüssel-
faktor für die Etablierung neuer Anbieter und Diens-
te im  Liberalisierungsprozess des Telekommunika-
tionsmarktes, denn ohne Nummern kein Zugang zu 
Telekommunikationsnetzen und -diensten.  Dazu er-
arbeitete das 1995 beim BMPT eingerichtete Exper-

tengremium für Nummerierungsfragen, in dem Dr. 
Werner Neu als Mitglied vertreten war, Empfehlungen. 
Das WIK unterstützte das BMPT bei der Entwicklung 
von diskriminierungsfreien Nummernzuteilungsre-
geln. Im Juni 1997 wurden Verbindungsnetzbetrei-
berkennzahlen (für den Call-by-call-Wettbewerb) 
und Auskunftsnummern im ‚day one‘-Verfahren auf 
Basis eines Losverfahrens vergeben, das vom WIK 
ent wickelt wurde. Das WIK befürwortete in einem 
Gutachten im Auftrag der Regulierungsbehörde zur 
Senkung der Wechselkosten auch im Mobilfunk die 
schnellstmögliche Einführung der Rufnummernporta-
bilität. 

Deutschland war in Europa ein Vorreiter bei der An-
ordnung zur Entbündelung der Teilnehmeranschluss-
leitung bereits im ersten Jahr der Marktöffnung 1998. 
Im anschließenden Entgeltverfahren fand auch das 
analytische Kostenmodell des WIK Eingang, dessen 
Investitionsergebnisse in der ersten TAL-Entschei-
dung der RegTP vom 8. Februar 1999 als Informati-
onsquelle für die Genehmigung der Kosten effizienter 
Leistungsbereitstellung herangezogen wurden. Erst 
im Jahr 2000 folgte die sogenannte „TAL-Verordnung“ 
(Verordnung (EG) Nr. 2887/2000 vom 30.12.2000, 
die ein verpflichtendes Entbündelungsgebot für alle 
Mitglied staaten vorsah.

Im Jahr 2000 fand die erste Versteigerung der UMTS- 
Lizenzen statt und brachte Erlöse von fast 100 Mrd. 
DM. Das WIK entwickelte das Auktionsverfahren 
und begleitete die RegTP bzw. Bundesnetzagentur 
 (BNetzA) bei seiner Durchführung. Seitdem hat es in 
der gleichen Konstellation weitere Versteigerungsver-
fahren in den Jahren 2010 (Digitale Dividende), 2015 
(700 Mhz-Frequenzen) und 2019 (5G) gegeben. 

Im Postbereich setzte die Liberalisierung deut-
lich zögerlicher ein. Das Postgesetz vom Dezember 
1997 sah nach wie vor ein Monopol für Briefe unter 
50 Gramm vor. Zuvor war das WIK 1992 Mitglied der 
Kommission zur Erarbeitung von Empfehlungen für 
die Abgeltung von Kosten im Rahmen der gemeinsa-
men Schalternutzung von Post und Postbank (Schal-
terkommission), ein Thema, das noch Jahre später 
bei der Regulierungsbehörde die Gemüter erhitzt hat. 
Im Jahr 1993 war das WIK in der Kommission Lizen-
zierung im Bereich Massendrucksachen / Direct Mail 
vertreten. Im Jahr 1993 fand das erste ‚Königswin-
ter Postal Seminar‘ statt. Diese internationale ange-
wandte Forschungskonferenz zur Postregulierung und 
 -politik wird bis heute fortgeführt. 

In den 90er Jahren wurden zu verschiedenen Themen 
(Interconnection, Universaldienst, Liberalisierung) 
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mehrere strategische Studien für die EU-Kommission 
erstellt und machten das WIK international bekannt. 
Dies gilt auch für den Postsektor mit den Studien zu 
Endvergütungen und mehr Wettbewerb durch Re-
Mailing bei internationalen Briefen für die CEPT. 

2002-2012: Der Aufstieg des Internet und der IP-
Technologie erfordern Breitbandausbau

Im Telekommunikationsbereich wurde der europä-
ische Regulierungsrahmen im Jahr 2002 durch fünf 
Richtlinien systematisiert und konkretisiert (Markt-
analysen, Regulierungsverfügungen etc.) und im TKG 
2004 umgesetzt. Das Internet und damit die IP-Tech-
nologie tritt ihren Siegeszug an. Voice over IP kommt 
auf, es wird über Next Generation Networks diskutiert, 
in denen alle Dienste (Sprache, Daten und Video) über 
ein integriertes Netz auf IP-Basis erbracht werden 
und nicht in mehr in getrennten Silos – eine Vision, die 
längst Realität geworden ist.

Mit dem Internetanschluss als neue wesentliche Tele-
kommunikationsdienstleistung wird der Breitbandaus-
bau ein Thema. Das WIK entwickelt ein analytisches 
Kostenmodell für das Breitbandnetz, in dessen Rah-
men auch Vorleistungsprodukte wie Bitstream-Access 
– damals für viele noch ein Fremdwort – abgebildet 
werden können. 

Die Bundesnetzagentur richtet 2006 ein hochrangiges 
Gremium ein, das sich mit IP-Zusammenschaltung 
beschäftigt. Das WIK unterstützt dieses in Zusam-
menarbeit mit Prof. Klaus Hackbarth und Prof. Ingo 
Vogelsang mit technischen und ökonomischen Stu-
dien. Dabei geht es um Transit und Peering sowie 
die Abrechnungsprinzipien Bill & Keep versus Calling 
 Party Network Pays. Das Thema wird von interessier-
ter Seite immer mal wieder auf die Agenda gebracht 
– so auch aktuell unter dem Label ‚Fair Share‘.

Im Jahr 2010 richtet die Bundesnetzagentur das 
NGA-Forum ein, in dessen Arbeitsgruppen Spezifika-
tionen für Vorleistungsprodukte und Prozesse erarbei-
tet wurden, auf denen die Branche aufsetzen konnte. 
Diese Arbeit wird auch heute noch fortgesetzt und 
derzeit mit einem Mandat des Gigabitforums unter-
stützt. Für das NGA-Forum hat das WIK im Septem-
ber 2011 Ergebnisse eines Forschungsprojektes zu 
‚Implikationen eines flächendeckenden Glasfaser-
ausbaus und seinen Subventionsbedarf‘ auf Basis des 
‚WIK NGA-Modell‘ vorgelegt. Ziel war die Bestimmung 
der nötigen Investitionen, Penetrationsraten, Endnut-
zerpreise und Subventionen zur Ermittlung profitabler 
Netzabdeckung und Flächendeckung unter Zugrun-
delegung verschiedener FTTB/H Architekturen. Da-

bei wurden zwanzig Cluster nach Teilnehmerdichte 
 gebildet. Auch dieses Thema ist derzeit im Kontext 
des  eigenwirtschaftlichen versus geförderten Netz-
ausbaus hochaktuell. 

Die Liste der vom WIK veranstalteten internationalen 
Konferenzen und Workshops mit ausgewiesenen Ex-
perten aus Wissenschaft und Markt liest sich wie eine 
Aufzählung der relevanten Regulierungsthemen, ob es 
dabei um die ‚ladder of investment‘ im Kontext der De-
batte um Infrastrukturwettbewerb vs. Dienstewettbe-
werb oder um das Plädoyer für zukunftssichere Point-
to-Point Architekturen beim FTTH Ausbau geht.1 

Im Postbereich wird das WIK wesentlicher Bera-
ter der Europäischen Kommission, denn es führt die 
Hälfte aller Post-Sektorstudien für DG Binnenmarkt 
in Vorbereitung der dritten Postdienste-Richtlinie und 
der damit verbundenen und europaweiten Liberali-
sierung im Jahr 2007 durch. Die Unabhängigkeit der 
Regulierungsbehörden wird durchgesetzt und ERGP 
(European Group of Regulators for Postal Services) 
auf Empfehlung einer WIK-Studie eingerichtet. Zum 1. 
Januar 2008 läuft das Briefmonopol aus. Zuvor hat-
te der Deutsche Bundestag am 14. Dezember 2007 
das Arbeitnehmer-Entsendegesetz zum Mindestlohn 
für Briefdienste verabschiedet. In dieser Phase unter-
stützte das WIK die BNetzA mit einem neutralen Gut-
achten zu Arbeitsbedingungen – dem kontroversen 
Thema vor dem Ende des Postmonopols. 

Seit den Nuller Jahren baut das WIK den Consulting-
Bereich aus, erschließt neue Geschäftsfelder – wie 
die Erstellung von Business-Case Bewertungen und 
Potentialanalysen für konkrete Ausbauprojekte insti-
tutioneller Investoren und Marktteilnehmer und ex-
pandiert international mit Projekten u.a. in Australien, 
Neuseeland, Jordanien der Türkei und den USA und 
arbeitet nicht nur für die Europäische Kommission, 
sondern auch für Regulierungsbehörden in vielen EU-
Mitgliedsstaaten. 

2012-2022: Die Aufholjagd bei Glasfasernetzen 
und Digitalisierung nimmt Fahrt auf...

Mit der Vectoring I- und Vectoring II-Entscheidung 
der Bundesnetzagentur in den Jahren 2013 und 
2016 und dem folgenden Ausbau von Vectoring und 
den Förderprogrammen des Bundes und der Länder, 
die den Breitbandausbau in mehreren Ausbauschrit-
ten vorsahen, wurde der FTTB/H-Glasfaserausbau 
in Deutschland verzögert und damit verteuert. Die 
Kostensenkungsrichtlinie wurde 2014 verabschiedet 
und 2016 im DigiNetzGesetz umgesetzt. Die direkt 
geltende Netzneutralitätsverordnung trat 2015 in 
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Kraft, die konkretisierenden Leitlinien von BEREC im 
August 2016. Die Abschaltung des PSTN/ISDN und 
 Umstellung auf All-IP durch die Telekom wurde im 
Jahr 2020 vollständig abgeschlossen. 

Der neue Kodex trat im Dezember 2018 in Kraft und 
wurde in Deutschland mit dem TKG 2021 umgesetzt. 
Die SMP-Guidelines wurden 2018, die Empfehlung zur 
Liste der relevanten Märkte im Jahr 2020 überarbei-
tet. Die Überarbeitung der Beihilfeleitlinien ist noch 
nicht abgeschlossen, ebenso wenig die Überarbeitung 
der Kostensenkungsrichtlinie. Im Vorfeld all dieser 
Vorhaben hat das WIK zuvor Studien im Auftrag der 
Europäischen Kommission durchgeführt.2 Das WIK hat 
weitere Studien für DG Connect, DG Wettbewerb und 
auch im Postbereich für DG Grow erstellt und sich so 
als einer der führenden Gutachter für die Euro päische 
Kommission behauptet.3 Daneben wurden auch zahl-
reiche Projekte für andere Regulierungsbehörden 
durchgeführt (ACM, BAKOM, BIPT, CNMC, ComReg, 
EETT, Ofcom, PostReg/PostCom, RTR sowie das eu-
ropäische Reguliergremium BEREC). Die Diskussionen 
zu den aktuellen Themen4 waren wiederum frühzei-
tig durch internationale Expertenworkshops des WIK 
flankiert worden. Die Brüsseler WIK-Konferenz hat 
sich als Diskussionsforum hochrangiger Vertreter der 
Europäischen Kommission, Regulierungsbehörden 
und Stakeholder etabliert – in diesem Jahr endlich 
wieder in Präsenz.

Das neue TKG sieht ein Recht auf Versorgung mit Tele-
kommunikationsdiensten vor, das mit dem Erlass der 
TK-Mindestversorgungsverordnung im Juni 2022 kon-
kretisiert wurde. Das WIK hat im Auftrag der Bundes-
netzagentur gemeinsam mit zafaco als Basis für den 
Konsultationsprozess eine Studie zur Bestimmung der 
notwendigen technischen Parameter vorgelegt sowie 
mit Umlaut eine Studie zu Realisierungsoption einer 
angemessenen Versorgung über Mobilfunk. 

Seit Mitte 2018 wurde mit der Überarbeitung der 
Förderrichtlinie des Bundes bei neuen Anträgen auf 
FTTB/H-Netze gesetzt. Die Graue Flecken Förde-
rung trat 2021 in Kraft und ermöglicht ab 1.1.2023 
den Wegfall der Aufgreifschwelle. Das WIK setzt sich 
für den Vorrang des eigenwirtschaftlichen Ausbaus 
ein und hat Vorschläge erarbeitet, wie der FTTB/H-
Ausbau in Deutschland beschleunigt werden kann. 
In Forschungs- und Auftragsprojekten lenkt das WIK 
das Augenmerk auch auf die Relevanz der hausinter-
nen Infrastrukturen als Voraussetzung für FTTH-An-
schlüsse und weist dabei auf gute Beispiele in ande-
ren Ländern hin. 

Der regulierungspolitische Fokus liegt seit einigen 
Jahren vor allem darauf, die Investitionsbereitschaft 
in den Ausbau von Hochgeschwindigkeitsnetzen zu 
steigern und damit verbunden die sektorspezifische 
Regulierung zurückzuführen. Dabei gilt es im Auge 
zu behalten, dass angesichts der Größenvorteile von 
Glasfaseranschlussnetzen in weiten Teilen des Landes 
vermutlich nur eine solche Netzinfrastruktur entsteht. 
Wettbewerb wird daher nicht unbedingt ein Selbstläu-
fer sein – trotz aller Beteuerungen der Netzbetreiber, 
Open Access zu gewähren. 

Bei der Bundesnetzagentur wurde ein Gigabitforum 
eingerichtet, dass sich unter anderem mit der The-
matik der Migration von Kupfer- auf Glasfasernetze 
befasst, die das WIK mit einer Studie unterstützt. Die 
Umstellung auf Glasfasernetze wird als ein Thema das 
nächste Jahrzehnt beherrschen. 

Wesentliche neue Themenbereiche betreffen OTT-
Dienste und Plattformmärkte. Die EU-Kommission 
hat den Digital Markets Act (DMA) und den Digital 
Services Act (DSA) verabschiedet, im April 2021 den 
Entwurf des Artificial Intelligence Act und im Februar 
2022 einen Entwurf des Data Act veröffentlicht. Alle 
diese Gesetzesvorhaben sind wegen der übernati-
onalen Dimension der Problemstellungen als direkt 
geltende europäische Verordnungen geplant. Für den 
DMA hatte das WIK die EU-Kommission ebenfalls mit 
einer Studie unterstützt. Auch für das Europäische 
Parlament hat das WIK Studien bzw. Workshops zu 
den entsprechenden Themen durchgeführt5 und in 
seinem Forschungsprogramm einen Fokus auf diese 
Themen gelegt, um eine evidenzbasierte Digitalpolitik 
zu unterstützen. Für die Bundesnetzagentur wurde in 
diesem Jahr eine WIK-Studie zu Transit und Peering 
fertiggestellt, die einen Beitrag zur aktuellen Fair-
Share-Debatte leisten kann und eine Studie zur Inter-
operabilität wird folgen. 

Auch die Thematik der Nachhaltigkeit von Telekom-
munikationsnetzen gewinnt an Bedeutung. Das WIK 
hat hierzu Studien für Stokab, BEREC und Facebook 
durchgeführt. 

Mit Mittelstand.Digital, der mFund-Begleitforschung 
und der Geschäftsstelle Stadt.Land.Digital haben sich 
in den letzten zehn Jahren die wissenschaftliche Be-
gleitung sowie das Management und die Evaluation 
von Förderprogrammen (‚Begleitforschung‘) zu einem 
weiteren wichtigen Geschäftsfeld entwickelt. Neben 
der Durchführung von Fachdialogen, Expertenwork-
shops und Trainings zur Vernetzung von Experten 
erstellt das WIK dabei Studien zum Einsatz von inno-
vativen Technologien und Anwendungen wie Cloud, 
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KI, IoT oder Blockchain im Mittelstand, Smart City, 
 lokalen Online-Marktplätzen und Bürger-Apps. 

Die Umsetzung der Gigabitstrategie der Bundesregie-
rung, der Ausbau von Glasfasernetzen einschließlich 
der hausinternen Infrastruktur, die Abschaltung des 
Kupfernetzes, der Erhalt wettbewerblicher Rahmen-
bedingungen, Plattform- und Datenökonomie, die 
Digitalisierung von Prozessen in Unternehmen und 
Verwaltung und die damit verbundenen Nachhaltig-
keitsfragen – all diese Themen werden uns in den 
nächsten zehn Jahren weiter beschäftigen und wir 
freuen uns auf die Herausforderungen.

Cara Schwarz-Schilling

1 NGN im Jahr 2005, Bill&Keep im April 2006, Netzneutralität schon 

2007, VDSL im Jahr 2007, ‚Infrastrukturwettbewerb vs. Dienstewett-

bewerb beim Breitbandzugang‘ im Jahr 2008, bei dem das Paradigma 

der ‚ladder of investment‘ diskutiert wird, ‚Challenges for FTTH/B in Eu-

rope im Jahr 2009‘ – wo bereits die Zukunftssicherheit von Punkt-zu-

Punkt Architektur thematisiert wurde, „Fibre Networks: Demand and 

analyses of costs and benefits“, Juni 2011, „Bundling and multi-play: 

Does it require a new regulatory paradigm?“ Mai 2011, New ex ante re-

medies against margin squeeze, November 2012, Mobile broadband – 

competitive dynamics and policy implications, das erst mit dem  IPhone 

ab dem Jahr 2008 begonnen hat Relevanz zu erlangen, September 

2012

2 Support for the preparation of the impact assessment accompanying 

the review of the regulatory framework for e-communications (2016), 

The role of state aid for the rapid deployment of broadband networks in 

the EU (2020), Future electronic communications product and service 

markets subject to ex-ante regulation (2020). The role of state aid for 

the rapid deployment of broadband networks in the EU (2020)

3 Study on the impacts of the extension of the scope of the geo-blocking 

regulation to audiovisual and non-audiovisual services giving access to 

copyright protected content (2020), Technological developments and 

roaming (2019), Supporting the implementation of CEF2 Digital (2020), 

Support study accompanying the Commission Notice on the evaluati-

on of the definition of relevant market for the purposes of Community 

competition law (2021), Support studies for the evaluation of the ver-

tical Block Exemption Regulation and guidelines (2021), Development 

of Cross-border E-commerce through Parcel Delivery (2019), User 

Needs in the Postal Sector and Evaluation of the Regulatory Framework 

(2020), International Postal Service, Remuneration and Regulation 

(2020).

4 Superfast Broadband - A Lack of Supply or a Lack of Demand?, Novem-

ber 2013, Neue Geschäftsmodelle für Smart Grids & Smart Markets, 

Juni 2013, New pricing rules for copper and fibre access, the modern 

equivalent asset approach, März 2013, WIK Seminar Relevant Markets, 

2014, Access and interoperability conditions, 2015, New Code, new 

challenges for the Gigabit society 2019

5 Over-the-top (OTTs) players: Market dynamics and policy challenges 

(2015), Workshop on Digital Services Act & Digital Markets Act: Op-

portunities and challenges for the digital single market and consumer 

protection (2021), The impact of targeted advertising on advertisers, 

market access and consumer choice (2021) sowie vom WIK selbst 

veranstaltet „What next for the Digital single market? Platforms. Data. 

Policy.“ October 2018
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Wettbewerbsverhältnisse auf den Transit- und Peeringmärkten

Die Verbindung zwischen Netzen (Autonomen Syste-
men) unterschiedlicher Betreiber erfolgt sowohl durch 
Peering-Vereinbarung als auch über Transit-Verbin-
dungen. Kommerzielle Transitanbieter bieten ihren 
Kunden Zugriff auf bzw. Erreichbarkeit für das gesam-
te Internet. Im Gegensatz dazu wird durch Peering nur 
wechselseitiger Datenaustausch zwischen den Net-
zen der beteiligten Parteien (und deren dort jeweils 
angeschlossenen Kunden) gewährt. Um Transitkosten 
zu vermeiden und/oder die Qualität der Netzzusam-
menschaltung (Interconnection) durch Peering zu 
erhöhen, können sich Netzwerkbetreiber sowohl an 
öffentlichen Internetknotenpunkten als auch direkt 
untereinander zusammenschalten (peeren).

Mit der Beliebtheit von „Over-the-top“-Diensten im 
Audio- und Videostreamingbereich erzeugen insbe-
sondere Endkunden einen immer asymmetrischeren 
Datenfluss zwischen den Netzen ihrer Internet Ser-
vice Provider und deren Interconnection-Partnern, 
welche diese Inhalte vornehmlich durchleiten. Mit Hil-
fe von Content Distribution Networks (CDNs) werden 
populäre Inhalte von Diensteanbietern in geografisch 
verteilten Serverarchitekturen gespeichert und so die 
Distanz zwischen Endkunden und dem Speicherort 
der Inhalte minimiert. Damit reduziert sich die bei der 
Datenübertragung zum Endkunden relevante Über-
tragungsstrecke, womit eine Vielzahl von (potentiell 
ausgelasteten) Knotenpunkten und Übertragungswe-
gen vermieden und die Übertragungsqualität erhöht 
werden kann.

Vor dieser Ausgangslage werden in dieser Stu-
die zunächst die Prognosen und ökonomischen 

 Schlussfolgerungen der BEREC-Studie zur IP-Zusam-
menschaltung aus 2017 aufgegriffen, validiert und um 
weitere Untersuchungsgegenstände, insbesondere 
Aspekte der Digitalen Souveränität, ergänzt. Dabei 
werden die Markt- und Wettbewerbsentwicklungen 
der letzten fünf Jahre im Bereich IP-Interconnection 
aufgearbeitet und die Trends der nächsten Jahre in 
der Branche identifiziert.

Die Marktentwicklungen seit 2017

Der von BEREC in 2017 antizipierte Trend sinkender 
jährlicher Wachstumsraten beim Datenverkehr hat 
sich seit dieser Zeit in ein stabiles jährliches Wachs-
tum von 22% in Westeuropa und 27% in Mittel- und 
Osteuropa gewandelt. Treiber dieses Verkehrswachs-
tums sind nach wie vor Videostreaming- und jetzt auch 
Cloud-Dienste. Zwar machte der Verkehrsanteil von 
Videostreaming in 2020 nicht 80% aus, wie BEREC in 
2017 erwartete, doch wird ein Anteil von ca. 80% des 
Verkehrs gemeinsam von den drei Segmenten Video, 
Soziale Medien und Videospiele erreicht. Dadurch hat 
die Asymmetrie des Datenverkehrs zunächst weiter 
zugenommen.

Durch die Pandemie hat sich hier jedoch eine Trend-
wende eingestellt. Infolge der Home Office-Nutzung 
und insbesondere durch den drastischen Anstieg 
(+300%) bei Videokonferenzen ist die Asymmetrie des 
Verkehrs von ca. 1:10 auf ca. 1:9 zurückgegangen. Da-
rüber hinaus hat die COVID-19-Pandemie einen rela-
tiv plötzlichen Anstieg des gesamten IP-Verkehrs ver-
ursacht. Dieser exogene Schock verursachte innerhalb 
von Tagen Verkehrssteigerungen von 20 bis 30% mit 

https://www.wik.org/veroeffentlichungen/studien/transit-und-peeringmaerkte
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einer großen Streuung in und zwischen den Ländern. 
Derzeit gibt es Indikationen dafür, dass sich die höhe-
ren jährlichen Wachstumsraten seit Beginn der Pan-
demie auf diesem Niveau einpendeln. Allerdings lässt 
sich die Nachhaltigkeit dieses kurzfristigen Trends ge-
genwärtig noch nicht verlässlich abschätzen.

Insgesamt hat sich der Internetverkehr seit 2017 
weiter und stärker auf wenige Akteure konzentriert. 
Inzwischen machen 5-6 Dienste- und Inhalteanbie-
ter (CAPs) deutlich mehr als 50% des gesamten Da-
tenverkehrs aus. Infolge der weiter zunehmenden 
Vermaschung des Internets hat das direkte bilaterale 
Peering weiter zugenommen. Damit hält die Verlage-
rung von Transit-Verkehr zu Peering-Verkehr an. Eine 
immer stärkere Bedeutung gewinnen auch CDNs - 
und hier insbesondere der On-Net CDN-Verkehr. Als 
On-Net CDNs werden die Teile der CDN-Infrastruktur 
bezeichnet, die nicht an zentralen Übergabepunkten, 
sondern innerhalb der Netze von Internet Service Pro-
vidern (ISPs) platziert sind. Hierdurch können die Pfa-
de zur Auslieferung von Inhalten weiter verkürzt und 
die Interconnection-Kapazitäten des ISPs und des 
CAPs entlastet werden. Global hat sich der On-Net 
CDN-Verkehr von 2017 bis 2020 nahezu verdreifacht 
und wird sich nach Expertenschätzungen bis 2022 
noch einmal verdoppeln.

Für die Verrechnung von IP-Interconnection dominiert 
nach wie vor der Bill&Keep-Ansatz. Die Abgeltung 
von Transit und Peering, soweit diese entgeltlich ge-
schieht, erfolgt kapazitätsbasiert am Point of Inter-
connection (POI). Der Trend zu sinkenden Transitprei-
sen hat sich kontinuierlich fortgesetzt. In den letzten 
Jahren sind die Preise durchschnittlich um 20% p.a. 
gesunken. Kostete das Mbps an Transit-Verkehr 2015 
noch 0,63 USD, sind es heute weniger als 0,20 USD 
und in vielen Fällen auch weniger als 0,10 USD. Die 
Kosten der Netzkomponenten, die für Peering und 
Transit eingesetzt werden, sinken stetig weiter. Die 
messbare Preisentwicklung bei Transit- und bei IXP-
Leistungen scheint dem Grad der Kostensenkung bei 
den Netzkomponenten zu entsprechen. Daher waren 
und sind sinkende Preise getrieben durch technischen 
Fortschritt und Wettbewerb im Transit-Markt, sowie 
durch Peering und On-Net CDNs. Die Erhöhung im On-
Net CDN-Verkehr geht damit zu Lasten von Peering- 
und Transit-Verkehr. Im Umkehrschluss reduziert sich 
damit der von ISPs potentiell durch (partiellen) Transit 
oder Paid-Peering monetarisierbare Interconnection-
verkehr. Für ISPs, die bisher für die Zulieferung dieses 
Traffics auf Transit angewiesen waren, reduzieren sich 
damit allerdings auch die bisherigen Transitkosten. Da 
die letztere Situation eher auf kleinere ISPs und die 
vorgenannte auf größere ISPs zutrifft, lassen sich da-

durch auch Unterschiede in der Akzeptanz von On-Net 
CDNs unter den ISPs erklären.

Anders als von BEREC in 2017 erwartet, hat die relative 
Bedeutung des Verkehrsaustauschs über Internet Ex-
change Points (IXP) trotz weiter wachsenden Verkehrs 
nicht zugenommen, sondern sogar abgenommen. In 
Deutschland werden nur noch ca. 25% (oder weniger) 
des Verkehrs über den DE-CIX, den zentralen Inter-
netknotenpunkt in Frankfurt, ausgetauscht. Dennoch 
bleibt die Bedeutung der IXPs für das Funktionieren 
des Internets zentral. Vor allem kleinere Akteure sind 
auf das Public Peering an IXPs angewiesen. Auch gro-
ße Inhalteanbieter sind dort vertreten und bedienen 
über IXPs viele kleine Internetanbieter, mit welchen 
direkte Interconnection-Vereinbarungen sonst nicht 
lohnenswert erscheinen. Damit reduziert die Verfüg-
barkeit dieser Inhalteanbieter an IXPs die Transitkos-
ten für kleinere Internetanbieter und die Qualität für 
Endnutzer.

Dabei sind die jeweiligen Peering Policies von ISPs 
und CAPs nur begrenzt transparent. Viele CAPs be-
treiben eine offene Peering Policy und haben nur ge-
ringe  Voraussetzungen für ein Peering, das im Übrigen 
in aller Regel settlement-free ist. Viele ISPs haben 
eine deutlich restriktivere Peering Policy, mit vielen 
Voraussetzungen an eine Reihe von Parametern. Die 
Deutsche Telekom peert grundsätzlich nur mit Tier 
1-Backbone-Betreibern. Sie bietet CAPs nur Transit 
an und lässt auch keine On-Net CDN-Server in ihrem 
Netz zu.

Streitfälle zu IP-Interconnection

Es gab in Europa im Untersuchungszeitraum nur we-
nige Fälle einer unmittelbaren regulatorischen Inter-
vention in die Peering- und Transit-Märkte. Dies wird 
auch durch die IRG-Befragung im Rahmen dieser 
Studie bestätigt. Der bekannteste Fall zwischen ISPs 
ist die langwierige Peering-Auseinandersetzung zwi-
schen dem Backbone-ISP Init7 und dem Telco-In-
cumbent Swisscom in der Schweiz. Dies mag auch auf 
die fehlende Transparenz von Interconnection-Ausei-
nandersetzungen zurückzuführen sein. In dem Init7/
Swisscom-Fall wurde im April 2020 höchstrichterlich 
die Sichtweise der Schweizer Wettbewerbsbehörde 
bestätigt, dass Swisscom zu Lasten von Init7 seine 
marktbeherrschende Position beim Peering ausge-
nutzt habe. Weiterhin stellte das Bundesverwaltungs-
gericht fest, dass IP-Transit kein Substitut zu Peering 
sei und eine Verkehrsasymmetrie kein Preiskriterium 
für Peering sein könne. Es ist jetzt an der Regulie-
rungsbehörde, kostenorientierte Preise für Peering 
festzulegen.
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Ein anderer spektakulärer Fall von Turbulenzen im In-
ternetverkehr ereignete sich durch eine Re-Routing-
Entscheidung von T-Mobile NL. T-Mobile zog sich im 
Oktober 2019 vom IXP AMS-IX zurück und routete 
den gesamten Verkehr über Deutschland. Dadurch 
waren viele kleine Online-Anbieter, aber auch Städte 
und Gemeinden vom Verkehrsaustausch abgeschnit-
ten. Anders als die großen CAPs konnten sie nicht auf 
Peering-Verträge ausweichen. Nach heftigen öffent-
lichen Reaktionen stellte T-Mobile den alten Zustand 
wieder her.

In Deutschland ist eine Peering-Auseinandersetzung 
zwischen dem Hosting-Anbieter Hetzner und der 
Deutschen Telekom aus dem Jahre 2015 bekannt 
geworden. Hetzner stellt als Hosting-Anbieter Server-
hardware, Domain- und Webhosting-Dienstleistungen 
sowie Cloud-Produkte für Privat- und Geschäftskun-
den bereit. Medien nahmen einen Beitrag von Hetz-
ner auf dessen Internetseite zum Anlass, über die 
kostenpflichtige Option des Private Peerings zwischen 
Hetzner (bzw. Kunden von Hetzner) und der Deut-
schen Telekom und über den Vorwurf des „Double 
Paid Traffics“ von Hetzner gegenüber der Deutschen 
Telekom zu berichten.1 Hetzner beschreibt, dass 
etwa zwei Drittel des Netzwerkverkehrs über kos-
tenneutrale direkte Peerings ausgetauscht werden, 
es aber bei einigen ISPs zu Staus in den Abendstun-
den käme. Als Lösung hierzu bot Hetzner ein kosten-
pflichtiges Upgrade für 5 Euro an, womit diese Staus 
behoben würden. Gleichzeitig stellte Hetzner einen 
Zusammenhang zur Netzneutralität her. Die Deutsche 
Telekom äußerte sich dazu, dass bei ihr ein direkter 
Netzzusammenschluss möglich sei, sie hierbei jedoch 
keinen Zusammenhang zur Netzneutralität sehe. Im 
März 2020 veröffentlichte Hetzner einen Beitrag auf 
seiner Internetseite2, wonach das Unternehmen nun 
für alle Kunden ein kostenloses direktes Peering mit 
der Deutschen Telekom bereitstelle. Hetzner wirft der 
Deutschen Telekom vor, entgegen branchenüblichen 
kostenneutralen Peerings eine Zahlung sowohl von 
Hetzner als auch von den Kunden des ISPs zu erwir-
ken. Ferner berichtet Hetzner, dass durch den Wett-
bewerbsdruck, in Folge von Erreichbarkeitsproblemen 
ihrer Kunden, Hetzner nun die Kosten für das direkte 
Peering übernehme.

Ein vergleichbarer Fall ereignete sich während der Co-
rona-Pandemie. Zu dieser Zeit sah sich das Deutsche 
Forschungsnetz mit steigendem Datenverkehr durch 
mehr Heimarbeit und überlastete Übergabepunkte 
konfrontiert. Der Upstream-Dienstleister des Deut-
schen Forschungsnetzes konnte dabei keine kurz-
fristige Lösung für den überlasteten Netzübergang 

mit der Deutschen Telekom finden. Zur Verbesserung 
der Konnektivität wich der Verein auf einen weiteren 
Upstream-Dienstleister aus und bot der Deutschen 
Telekom auch ein direktes Peering an. Dieser Vor-
schlag wurde von der Deutschen Telekom abgelehnt. 
Daraufhin hat der Verein einen entgeltpflichtigen „glo-
bal Upstream“ bei der DT in Betrieb genommen.3 Im 
Gegensatz dazu konnte der Verein eine entgeltfreie 
 Interconnection mit den Endkunden-ISPs Liberty Glo-
bal (UnityMedia), 1&1 Versatel, Telefónica Deutsch-
land (O2) und Vodafone Deutschland (inkl. Kabel 
Deutschland) vereinbaren.

Anhand dieser Fälle wird ersichtlich, dass insbeson-
dere größere ISPs versuchen, Interconnection zu 
kostenpflichtigen Konditionen zu erzielen. Die aktu-
elle politische Diskussion um eine Beteiligung großer 
CAPs an den Infrastrukturkosten europäischer Netz-
betreiber verdeutlicht die intensiven Lobby-Bemühun-
gen der Netzbetreiber, um das Sending Party Network 
Pays (SPNP)-Abrechnungsprinzip für die Zusammen-
schaltung in Europa auf gesetzlicher Basis durchzu-
setzen.

Südkorea – Leuchtendes oder abschreckendes 
Beispiel?

Als bislang einziges Land hat Südkorea auf gesetz-
licher Basis das SPNP-Abrechnungsprinzip für IP-
Transit in 2016 eingeführt. Das Gesetz verpflichtet 
die drei koreanischen Tier-1-ISPs zur Abrechnung von 
Transitentgelten untereinander gemäß dem SPNP-
Prinzip. Zuvor hatten die ISPs ihren Verkehr unterein-
ander settlement-free ausgetauscht. Im Gegensatz zu 
anderen Teilen Asiens lässt sich in Südkorea nicht der 
Trend fallender Transitpreise beobachten. Nach Anga-
ben von Telegeography waren 2021 die Transitpreise 
in Seoul 8,3-mal so hoch wie in Paris und 4,8-mal so 
hoch wie in New York.4

In der Folge verlangten die ISPs auch Netzentgelte von 
den CAPs. Manche koreanische CAPs reduzierten dar-
aufhin die Qualität ihrer Videodienste, um Netzentgel-
te zu sparen. Korea Telecom (KT) versuchte, auch die 
SPNP-Kosten auf Facebook zu überwälzen. Facebook 
reagierte mit der Abschaltung seiner Cache-Server im 
Netz von KT und der Herstellung der ursprünglichen 
Verkehrsroute. Dadurch wurde der Zugang zu Face-
book für Endkunden anderer ISPs, die bisher über 
diese Cache-Server bedient wurden, verlangsamt. 
SK Broadband (SKB), ein weiterer großer ISP, ver-
suchte in 2019 Netzentgelte von Netflix zu erheben. 
Als Netflix sich weigerte, rief SKB die Regierung um 
eine Intervention an, die dies ablehnte. Im November 
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2019 beantragte SKB eine Entscheidung der Korea 
 Communications Commission (KCC), Netflix zu Ver-
handlungen über Netzentgelte zu zwingen.5

Nachdem die Regulierungsbehörde einen Rechtsstreit 
gegen Facebook zu der Frage, ob Leistungen eines 
Cache-Servers auch über ISP-Netzgrenzen hinaus 
eingesetzt werden können, verloren hatte, erließ der 
Gesetzgeber im Mai 2020 eine weitere Gesetzesände-
rung zur Sache. Im Rahmen einer Änderung des TKG 
wurden CAPs zu „service stabilization measures“ ver-
pflichtet. Im Kern wurden dabei große inländische und 
ausländische CAPs dazu verpflichtet, Netzentgelte an 
die ISPs zu entrichten. Verpflichtet sind CAPs, die eine 
durchschnittliche tägliche Nutzerzahl von mehr als 1 
Million haben oder deren Verkehr mehr als 1% des 
Gesamtverkehrs in Korea ausmacht. Weiterhin wurde 
den CAPs die Verantwortung für einen verlässlichen 
Zugang zu ihrem Content auferlegt. Anders als in Süd-
korea gilt im Rest der Welt diese Verpflichtung für die 
ISPs. Auch diese Gesetzesänderung war heftig um-
stritten. Open Net Korea und eine Reihe anderer Ver-
bände sahen darin neben einer Verletzung etablierter 
Prinzipien des Verkehrsaustausches im Internet eine 
Verletzung des Grundsatzes der „Freedom of Speech“, 
da ein Sprecher nun für die Verbreitung seiner Rede 
bezahlen müsse.6

Der Streit um die Netzentgelte wird inzwischen auch 
vor Gericht ausgetragen. Im April 2020 beantragte 
Netflix, gerichtlich festzustellen, dass keine Verpflich-
tung zur Verhandlung von Netzentgelten und keinerlei 
Verpflichtung zur Zahlung von Netzentgelten bestehe.7 
Der District Court von Seoul wies am 25. Juni 2021 
beide Anträge von Netflix ab. Obwohl das Gericht die 
Zahlpflicht von Netflix feststellte, verwies es die Par-
teien bei der Entgeltfestlegung selbst explizit auf die 
privatautonome Verhandlung(spflicht). Nachdem sich 
Netflix weiter weigerte, über Netzentgelte zu verhan-
deln, erhob SKB Klage vor dem District Court, um Net-
flix explizit zur Zahlung von Netzentgelten zu verpflich-
ten.8 SKB verlangte von Netflix eine Zahlung in Höhe 
von 22,9 Mio. USD für 2020. Neben Netflix weigert 
sich auch Google, Netzentgelte zu zahlen. Demgegen-
über zahlen inzwischen Amazon, Apple und Facebook 
Netzentgelte an SKB.

Kritiker der neuen Politikentwicklung zum Internet, 
wie etwa Park und Nelson9, heben hervor, dass da-
durch der Wettbewerb zwischen ISPs in Korea (weiter) 
geschwächt werde und die Kosten der Konnektivität 
für alle Nutzer in Korea ansteigen würden. Zu beob-
achten sei bereits ein Rückzug von CAPs vom korea-
nischen Markt und eine Verschlechterung der Quali-
tät ihrer Leistungen. Betroffen seien vor allem auch 

 koreanische CAPs. Sie könnten die höheren Kosten 
für das Hosting ihres Contents in Korea nicht tragen. 
Sie wanderten entweder aus oder würden von großen 
ausländischen CAPs vom Markt verdrängt. Als Ergeb-
nis dieser Änderung erwarten Park und Nelson einen 
Rückgang an Investitionen in die Netzinfrastruktur 
und eine Verlangsamung der digitalen Transformation 
in Korea. Es gibt die Vermutung, dass auch aus diesen 
Gründen neue Seekabelprojekte wie Googles Apricot, 
Facebooks Echo sowie Bitfrost nicht mehr in Korea an-
landen.10

Schlussfolgerungen

Die Erlösmodelle von Endkunden-ISPs in Deutschland 
unterscheiden sich in ihrer Ausrichtung zwischen Mo-
bil- und Festnetzen. In mobilen Netzen werden Kun-
den primär auf Basis des monatlich nutzbaren Daten-
volumens zur Kasse gebeten, während die klassischen 
Telekommunikationsdienste im Festnetz häufig in 
Form einer Flatrate abgerechnet werden. Im Festnetz 
stellen Flatrates auch das am weitesten verbreitete 
Geschäftsmodell für die Konnektivität zum Internet 
dar. Die Geschäftsmodelle von CAPs basieren hinge-
gen primär auf der Aufmerksamkeit der Endkunden. 
Die Monetisierung dieser Aufmerksamkeit kann dabei 
sowohl durch Werbeeinnahmen als auch durch  direkte 
Entgelte wie Abonnements erfolgen.

Ebenso wie der Aufbau eines Netzwerks hohe Sunk 
Costs verursacht, entstehen auch durch die Produk-
tion von neuen Inhalten hohe einmalige Kosten. Die 
Kosten für CDNs und Transitverbindungen sind hinge-
gen üblicherweise abhängig von dem übertragenen 
Datenvolumen. Damit stehen den vergleichs weise 
 fixen Einnahmen auf der Endkundenseite variable 
Kosten auf Seiten der Backbonekonnektivität gegen-
über, welche von der Nutzungsintensität der Endkun-
den abhängen. Dies stellt für CAPs einen großen An-
reiz zum Aufbau eigener (On-Net) CDN-Strukturen und 
zum Schließen von Peering-Vereinbarungen dar.

Der Aufbau eines eigenen CDNs und eine verstärk-
te Erreichbarkeit von großen CAPs wie Netflix über 
 Settlement-free Peering bedeuten allerdings auch den 
Wegfall von Einnahmen für ISPs durch Paid  Peering 
oder (partiellen) Transit. In den USA haben sich die 
großen Endkunden-ISPs in 2014 in einer solchen Si-
tuation entschieden, die Kapazitäten an den betref-
fenden Übergabepunkten nicht weiter auszubauen.11 
Daher kam es im Zeitverlauf immer häufiger zu Eng-
pässen und einer nicht zufriedenstellenden Erreich-
barkeit des Streaming-Angebots für zahlende Net-
flix-Abonnenten bei den betreffenden ISPs.12 Dieser 
Konflikt wurde damals zu Lasten der Konsumenten 
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geführt, da sich Netflix und die betreffenden ISPs ge-
genseitig beschuldigten, für die Situation verantwort-
lich zu sein. Letztlich hat sich Netflix mit diesen ISPs 
auf direktes Paid Peering einigen können. Mit dieser 
Einigung wurde anschließend die gewohnte Service-
qualität für die Endkunden wiederhergestellt.

In dem Streitfall zwischen dem deutschen Hosting-
Anbieter Hetzner und der Deutschen Telekom wird 
Hetzner vom Branchenportal teltarif.de folgender-
maßen zitiert: „Daher beobachten wir mit wachsen-
der Sorge DSL- und Kabelanbieter, welche einerseits 
selbst keine offene peering policy betreiben, aber an-
dererseits auch nicht mit ausreichender Kapazität zu 
anderen Tier-1-Carriern angebunden sind.“13 Hetzner 
monierte in diesem Kontext, dass ohne Zahlung die 
Schnittstellen „am Kapazitätslimit betrieben“ würden. 
Nachdem Hetzner diese Gebühren über mehrere Jah-
re optional auf seine Kunden abgewälzt hat (Tarifopti-
on), um auf Wunsch ausreichende Konnektivität zum 
Netz der Deutschen Telekom anbieten zu können, wur-
de im März 2020 eine direkte kostenpflichtige Zusam-
menschaltung vereinbart. Nach eigener Aussage von 
Hetzner hat man sich zu diesem Schritt entschlossen, 
da Kunden „…mit massiven Erreichbarkeitsproblemen 
zu kämpfen hatten und sich deshalb nach Alternativen 
umsehen mussten“.14

Letztlich dokumentieren diese und vergleichbare Fälle 
zunächst ein wahrgenommenes Ungleichgewicht der 
relativen Marktmacht. Dieses wurde im Fall von Net-
flix in den USA während der Peering-Verhandlungen 
ökonomisch zwischen den beteiligten Parteien ausge-
lotet. Da sich ISPs und CAPs in einem wechselseitigen 
Abhängigkeitsverhältnis befinden, erscheint die reine 
Drohung, einen Peering-Partner zu einem Kunden her-
abzustufen, aus Sicht der anderen Partei wenig glaub-
haft. Solche Aktionen demonstrieren daher, dass eine 
Partei tatsächlich bereit ist, dem eigenen Geschäft 
(und damit den eigenen Endkunden) Schaden zuzufü-
gen, da aus ihrer Sicht eine anschließende Einigung als 
wahrscheinlich und der aus der neuen Kundenbezie-
hung zu erwartende langfristige Gewinn im Verhältnis 
zum kurzfristigen Schaden als wirtschaftlich einge-
schätzt wird. Dieser zu erwartende Gewinn muss sich 
darüber hinaus nicht nur aus der Einzelbetrachtung 
einer spezifischen Zusammenschaltung ergeben, son-
dern kann vielmehr auch der Glaubwürdigkeit einer 
kostenpflichtigen Interconnection-Policy und damit 
zukünftig zu erwartenden bzw. erhaltbaren Gewinnen 
aller Interconnection-Kunden untergeordnet werden

Daher bemühen sich europäische ISPs derzeit ins-
besondere durch intensive Lobbyarbeit um einen 
Wechsel hin zu einem SPNP-Abrechnungsprinzip für 

IP-Transit auf politischem Weg. Südkorea wird in die-
sem Zusammenhang häufig als leuchtendes Beispiel 
proklamiert. Allerdings ist die gesetzliche Regelung in 
Südkorea infolge der dargestellten negativen Impli-
kationen stark unter Druck. Open Net Korea und 13 
andere NGOs sehen darin eine Verletzung der Netz-
neutralität.15 Sie appellieren an den zuständigen Mi-
nister, das Gesetz zu revidieren und hierbei insbeson-
dere die SPNP-Regel wieder abzuschaffen. Abecassis 
und Kende argumentieren hierzu, dass die Einführung 
von Netzentgelten durch das Abrechnungsprinzip 
SPNP höhere Kosten und mehr Latenz für koreanische 
Endnutzer bei dem Konsum von Inhalten und Diens-
ten bewirkt.16 Nationale CAPs hosten ihren Content 
typischerweise in Korea und mussten bislang nur für 
Konnektivität an ihren ISP zahlen. Nachdem diese 
ISPs nun für die Lieferung der Inhalte der CAPs an an-
dere ISPs Zahlungen zu leisten haben, könnten diese 
Gebühren an die CAPs weitergegeben werden. Damit 
würden sich deren Kosten im Vergleich zu CAPs, die 
in nicht regulierten Märkten hosten, erhöhen. Abecas-
sis und Kende vermuten daher, dass nationale CAPs 
beschließen könnten, ihre Inhalte von außerhalb des 
Landes zugänglich zu machen. Dies könnte ihre Markt-
position weiter schwächen. Die großen internationa-
len CAPs haben demgegenüber mehr Optionen. Sie 
könnten sich direkt mit jedem ISP in Korea zusam-
menschalten, um so (Transit-)Zahlungen zwischen 
den ISPs zu vermeiden. Sie könnten auch Content für 
Korea außerhalb von Korea verfügbar machen, wo 
koreanische ISPs ihn abholen müssten. Tatsächlich 
haben sich bereits einige CAPs entschieden, Verkehr 
für Korea nur außerhalb von Korea auszutauschen (in 
Asien oder den USA). Hierdurch haben sich sowohl 
die Transitkosten für ISPs als auch das Risiko für eine 
schlechtere Qualität der Dienste erhöht.

Bereits die zweite gesetzliche Regelung von 2020 in 
Südkorea schien eine erste Reaktion auf die eingetre-
tenen Marktimplikationen gewesen zu sein. Durch das 
Einziehen einer Größenschwelle wurde klargestellt, 
dass nur noch mittlere und größere CAPs zur Zahlung 
von Netzentgelten verpflichtet sind. 

Mit Blick auf die Konsequenzen in Südkorea erscheint 
die aktuelle Diskussion über eine „faire Beteiligung“ 
von CAPs in Europa fehlgeleitet und der vorgeschla-
gene SPNP-Ansatz als nicht zielführend, um die 
 Herausforderungen des Netzausbaus in Europa effi-
zient und unter Vermeidung negativer Konsequenzen 
für die Verbraucher zu bewältigen. 

Lukas Wiewiorra
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WIK-Consult hat für das Bundesministerium für Digi-
tales und Verkehr (BMDV) Ende letzten Jahres eine 
Studie zu den Potentialen zur Beschleunigung des 
Breitbandausbaus erstellt.

Ausgangspunkt der Studie waren Analysen der zugrun-
de liegenden Prozesse, der rechtlichen Rahmenbedin-
gungen und die Identifikation der Herausforderungen, 
die beim Ausbau von mobilen und leitungsgebunde-
nen Breitbandnetzen zu beobachten sind. In der Fol-
ge haben wir zehn Best-Practice-Beispiele analysiert 
und Expertengespräche mit verschiedenen Beteilig-
ten geführt, um Empfehlungen zu identifizieren, die 
sich auf andere Ausbauvorhaben übertragen lassen. 
Ergänzend wurden auch internationale Best-Practice-
Beispiele ausgewertet. Auf dieser Grundlage wurden 
Lösungsansätze herausgearbeitet und Handlungs-
empfehlungen für das BMDV entwickelt.

Alle Best Practice Beispiele zeigen, dass die Motiva-
tion und Eigeninitiative der beteiligten Akteure auf 
Projektebene entscheidende Elemente für die Be-
schleunigung des Netzausbaus sind. In den meisten 
Fällen gelang es durch eine Kombination aus Enga-
gement und Pragmatismus mit der erforderlichen 
 Rückendeckung der Entscheidungsträger durch krea-
tive  Lösungsansätze spürbare Fortschritte zu erzielen.

In inhaltlicher Hinsicht lassen sich aus den betrach-
teten Best Practice Beispielen Empfehlungen ablei-
ten, die für den Mobilfunk- und den Festnetzausbau 
 gleichermaßen auf Beschleunigungspotentiale hin-
weisen. Folgende Hebel erscheinen auf Basis der 
Untersuchungsergebnisse von besonderer Relevanz: 

1. Verbesserung der Kommunikation
2. Bildung von größeren Ausbauclustern
3. End-to-End Digitalisierung der Prozesse
4. Vereinfachung der Genehmigungsprozesse
5. Abschluss von Rahmenverträgen
6. Stärkung der Fachkompetenzen auf Ebene der 

 Gebietskörperschaften.

Von den sechs Hebeln haben die vier erstbenannten 
eindeutig die größte Relevanz. Rahmenverträge sind 
inzwischen übliche Praxis und bieten daher nur dort 
Beschleunigungspotential, wo sie sich noch nicht im 
Einsatz befinden. Auch die Stärkung der fachlichen 
Kompetenz auf Seiten der Verwaltung stellt (inzwi-
schen) in vielen Gebietskörperschaften kein vordring-
liches Problem mehr dar.

Potentiale zur Beschleunigung des Breitbandausbaus

Verbesserung der Kommunikation

Ansatzpunkte zur Verbesserung der Kommunikation 
bestehen mit Blick auf alle Beteiligten und Schnitt-
stellen im Festnetz und Mobilfunk. Dementsprechend 
adressieren die Lösungsvorschläge zahlreiche der 
Herausforderungen, die beim Mobilfunk- und Fest-
netzausbau zu beobachten sind. Unter den Lösungs-
ansätzen zur Verbesserung der Kommunikation lassen 
sich der frühzeitige Austausch über geplante Ausbau-
projekte (Vorabbesprechungen, Ortsbegehungen), 
die Definition fester Ansprechpartner (Key Account 
Prinzip bzw. One-Stop-Shopping) mit regelmäßigen 
Jour Fixes zwischen den Stakeholdern, der Zugang zu 
Standortinformationen durch Bereitstellung von Infor-
mationen über öffentliche Gebäude und Grundstücke, 
die Initiierung von Moderations- und Mediationsver-
fahren bei strittigen Bauvorhaben (insbesondere im 
Mobilfunk) und die Versachlichung der Diskussion 
über die Zurverfügungstellung fundierter Informatio-
nen und die Beteiligung unabhängiger Dritter subsu-
mieren.

Eine Reihe von Aktivitäten wurden in diesem Bereich 
durch das BMDV überwiegend über das Gigabitbüro 
des Bundes initiiert. Auch auf Landesebene werden 
Maßnahmen getroffen, wie z. B. die landesseitige 
Förderung von Mobilfunkkoordinatoren auf Ebene der 
Kreise und kreisfreien Städte, um den Mobilfunkaus-
bau zu unterstützen, in NRW.1

Grundsätzlich weisen die Erfahrungen der Ansprech-
partner darauf hin, dass dezentrale Rückkoppelungs-
möglichkeiten auf regionaler Ebene, wie sie in Bayern 
oder Nordrhein-Westfalen existieren, als hilfreich an-
gesehen werden, da die dortigen Ansprechpartner mit 
den Gegebenheiten vor Ort besser vertraut sind und 
konkrete Hilfestellungen leisten können. Dies wur-
de insbesondere im Förderkontext als ein Vorteil am 
bayerischen Förderprogramm hervorgehoben, wo die 
Breitbandbeauftragten auf Ebene der Regierungs-
bezirke eine wichtige Rolle einnehmen. In den Bun-
desländern, wo entsprechende Koordinatoren nicht 
vorhanden sind und etwaige Stellen aufgrund der 
Haushaltssituation nicht eingesetzt werden können, 
stellt sich die Frage, ob der Bund gegebenenfalls un-
terstützen könnte.

Ein zweiter Ansatz zur Vereinfachung der Kommunika-
tion besteht im Zusammenschluss zu größeren Clus-
tern auf Kreis- und/oder über Kreisgrenzen hinweg. 
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Hierdurch lassen sich die Zahl der Ansprechpartner 
reduzieren, Know-how gezielt aufbauen und Kapazi-
tätsengpässe vermeiden. Ebenfalls einen wichtigen 
Beitrag zu funktionierenden Kommunikationsprozes-
sen würde die Digitalisierung der relevanten Prozesse 
und Informationen leisten. 

Auf Landesebene wurden zudem Maßnahmen ergrif-
fen, die den Zugang zu Standorten für die Errichtung 
von Sendemasten erleichtern. Dazu gehört z. B. die 
Möglichkeit, Standorte der Behörden und Organisa-
tionen mit Sicherheitsaufgaben zu nutzen. Auch ge-
eignete Landesliegenschaften werden zur Verfügung 
gestellt. In fast allen Bundesländern wurden bereits 
Kompetenzstellen, Task Forces oder Behörden als 
Koordinationsstellen eingerichtet und Mobilfunkpakte 
oder -initiativen für den Austausch mit den Mobilfunk-
netzbetreibern gebildet. Musterverträge sind in Ab-
stimmung oder wurden bereits erarbeitet.2

Mit Blick auf den Mobilfunkausbau kommt schließlich 
dem Thema elektromagnetische Verträglichkeit zur 
Umwelt eine wichtige Rolle zu. Hier sollte ein offener 
Dialogprozess unter Beteiligung der ausbauenden Un-
ternehmen und unabhängigen Sachverständigen ini-
tiiert und die Ergebnisse breit und über die fach liche 
Community hinaus in der Öffentlichkeit kommuniziert 
werden. Die Initiative „Deutschland spricht über 5G“3 
soll hierzu einen Beitrag leisten. Parallel sollten be-
troffenen Kommunen mit konkreten umstrittenen 
Ausbauvorhaben eine fachliche Begleitung bei den 
Moderations- und Mediationsverfahren angeboten 
werden, bei denen auf die bereits vorhandenen fach-
lichen Informationen zurückgegriffen wird, um die 
Diskussion zu versachlichen. Hierbei könnte die MIG 
eine wichtige Rolle spielen.

Bildung größerer Ausbaucluster

Der Zusammenschluss von Gemeinden, Kommunen 
und Kreisen zu größeren Clustern und die damit ver-
bundene Entwicklung und Umsetzung von Breitband-
strategien, die idealerweise sowohl den geförderten 
und eigenwirtschaftlichen Ausbau in Mobilfunk und 
Festnetz umfassen, stellt aus unserer Sicht den zwei-
ten großen Hebel zur Beschleunigung der Ausbau-
praxis dar.

Grundsätzlich liegt die Initiative dafür, größere Clus-
ter auszugestalten und überregionale Strategien zu 
ent wickeln und umzusetzen, auf der Ebene der di-
rekt Beteiligten. Gleichwohl kann auch der Bund ent-
sprechende Aktivitäten unterstützen. Ein Ansatzpunkt 
hierfür ist der direkte Austausch mit den Ländern, 
kommunalen Spitzenverbänden und Institutionen wie 

dem Deutschen Städtetag. Parallel kann im Rahmen 
des EWA-Portals des GBB der Zusammenschluss von 
Kommunen zu größeren Gebieten angeregt werden 
oder auch Landkreise können angesprochen werden, 
um die Bildung von Ausbauclustern anzustoßen.

Für das Bundesministerium für Digitales und Verkehr 
bietet die Bildung größerer Ausbaucluster im Förder-
kontext ein starkes Potential für die Beschleunigung 
des Netzausbaus. Eine Konzentration auf eine geringe-
re Zahl von größeren Förderprojekten ermöglicht die 
Nutzung von Synergien und Skaleneffekten und kann 
einen flächendeckenden Netzausbau unter stützen. 

Digitalisierung 

Den dritten großen Hebel zur Beschleunigung des 
Breitbandausbaus stellt die vollständige Digitalisie-
rung der Genehmigungsprozesse dar. Unter diesem 
Punkt können auch unterstützende Maßnahmen bei 
der Einführung und Weiterentwicklung von GIS sowie 
falls erforderlich die Beseitigung von personellen und 
Hardware-Engpässen innerhalb der Verwaltung zu 
subsumiert werden. Außerdem beinhaltet die Digitali-
sierung i. d. R. auch eine Standardisierung und Verein-
heitlichung von Prozessen.

Im Rahmen der Umsetzung des Onlinezugangsge-
setzes hat das Digitalisierungslabor Breitbandausbau 
eine digitale Lösung für Genehmigungsprozesse im 
leitungsgebundenen Breitbandausbau entwickelt. Da-
mit dieses Vorhaben sein Potential zur Einsparung von 
Transaktionskosten realisieren kann, ist es wichtig, 
dass dieses Verfahren nicht nur in den Bundesländern 
zum Einsatz kommt, die das Vorhaben initiiert und be-
fördert haben, sondern auch im Rest der Republik. Mit 
dem Start der Graue-Flecken-Förderung wurden On-
lineplattformen eingerichtet, die einen wichtigen Bei-
trag zur Beschleunigung des geförderten Netzausbaus 
leisten können. Über die Onlineplattformen können 
Antrags-, Bewilligungs-, Abrechnungs- und Nachweis-
verfahren digitalisiert durchgeführt werden.4 Auch die 
durchzuführenden Markterkundungsverfahren kön-
nen über Onlineplattformen initialisiert werden.5

Anfang 2021 ist die vom Landkreis Nordwestmeck-
lenburg im Rahmen des OZG entwickelte digitale 
 Lösung für Bauanträge in Mecklenburg-Vorpommern 
eingeführt worden. Analog zur vom Digitalisierungs-
labor entwickelten Lösung für die Leitungsverlegung 
nach § 127 TKG (§ 68 TKG alt) wird der digitale Bau-
antrag anderen Bundesländern als  „Einer für Alle“-
Lösung bereitgestellt. Manche Länder haben bereits 
angekündigt, das digitale Baugenehmigungsverfahren 
zu übernehmen. Andere Länder oder auch Kommunen 
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haben bereits eigene Portale entwickelt. Es bleibt ab-
zuwarten, wie sich die flächendeckende Umsetzung 
entwickelt und welchen Beitrag digitale Bauanträge 
für die Beschleunigung der Genehmigungsprozesse 
von Mobilfunknetzbetreibern leisten können.6

Vereinfachung von Genehmigungsprozessen

In 2020 und 2021 wurden diverse gesetzliche Ände-
rungen auf Bundesebene vorgenommen, die der Be-
schleunigung des Netzausbaus dienen sollen.7 Auch 
bei der Überarbeitung des Telekommunikationsge-
setzes wurden entsprechende Änderungen vorge-
nommen, die die Anregungen aus dem Markt für die 
Beschleunigung des Ausbaus aufgreifen. Es bleibt nun 
abzuwarten, wie sich diese auf die Ausbauaktivitäten 
auswirken.

Bei der Erschließung von Mobilfunkstandorten sind 
neben dem Bundesrecht die unterschiedlichen lan-
desrechtlichen Vorschriften im Baurecht betroffen 
(Bauordnungen der Länder), wo der Bund über keine 
Gesetzgebungskompetenz verfügt. Die Bauminis-
terkonferenz hat zwar bereits im September 2019 
eine Änderung der Musterbauordnung beschlossen, 
die der Beschleunigung des Mobilfunknetzausbaus 
dienen soll. Darüber hinaus wurde auf der Baumi-
nisterkonferenz im September 2020 Vollzugshinwei-
se in Bezug auf die baurechtliche Genehmigung von 
 Mobilfunkanlagen beschlossen, die ebenfalls auf eine 
Beschleunigung des Mobilfunknetzausbaus abzielen. 
Diese sind jedoch noch nicht in allen Bundesländern 
umgesetzt worden. Dies sollte kurzfristig geschehen.

Auch beim Leitungsausbau im Festnetz bleibt das 
Baurecht auf Landesebene häufig hinter den Vor-
gaben aus dem Telekommunikationsgesetz zurück, 

beispielsweise bei der Verlegung von hausinternen 
Infrastrukturen bei Neubauten und umfangreichen 
Sanierungen.8 Die Regelung im TKG zu hausinternen 
Infrastrukturen bei Neubauten und umfangreichen 
Sanierungen sollte durch untergesetzliche Normen 
z. B. auf Landesebene ergänzt werden, die Wirksam-
keit der Regelung im TKG sicherstellen. Idealerweise 
wäre eine entsprechende Planung der hausinternen 
Infrastruktur Voraussetzung für die Baugenehmigung, 
wobei der Fokus dabei auf einer Ausstattung mit Glas-
faser liegen sollte. Gleichzeitig müssten die zuständi-
gen Behörden benannt werden, die die Umsetzung der 
Regelung überprüfen sollen. 

Zudem erscheint eine stärkere Harmonisierung über 
die Erstellung eines mindestens auf Landesebene 
einheitlichen Standard-Anforderungskatalogs an den 
Einsatz mindertiefer Verlegemethoden sinnvoll. Die-
ser könnte im Baurecht verankert werden und einen 
Rahmen dafür setzen, welche Methoden in welchem 
Kontext eingesetzt werden können.

Der Abschluss von Muster- und Rahmenverträgen 
zwischen Kommunen/Landkreisen und den Netz-
betreibern hat sich in einigen der Best Practices als 
wichtiges Element für einen schnellen Netzausbau 
erwiesen. Zudem kann in den Rahmenverträgen spe-
zifiziert werden, welche Unterlagen für einen vollstän-
digen Antrag vorgelegt werden müssen.

Die aus den Lösungsansätzen für das BMDV abgeleite-
ten Handlungsempfehlungen sind in einer Übersicht in 
Tabelle 1 (S. 8) aufgeführt.

Sonia Strube Martins, Christian Wernick
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Tabelle 1: Katalog der Handlungsempfehlungen für das BMDV

Anwendungsbeispiel

Bildung größerer Ausbaucluster

• Erstellung einer Fördermittelbedarfskarte
• Definition einer Mindestgröße für Fördergebiete
• Verbesserte Koordination von eigenwirtschaftlichem und gefördertem Ausbau
• Unterstützung größerer Ausbaucluster im Austausch mit den direkt Beteiligten (z. B. im EWA-Portal)
• Muster- und Rahmenverträge für die Koordination des eigenwirtschaftlichen und geförderten Ausbaus
• Durchsetzung von PtP-Architektur in Rahmenverträgen

Verbesserung der Kommunikation

• Ursachen für Verzögerungen bei der Erschließung von Mobilfunkstandorten identifizieren und auf dieser 
Grundlage Evaluation der bestehenden Maßnahmen und Aktionsplan

• Evaluation der Tätigkeit des GBB und bei Bedarf Anpassungen z. B. der Themenschwerpunkte und des 
Umfangs der Workshops

• Beschleunigung der Digitalisierung
• Prüfung, ob bestehende Gremien zu Lösungen beitragen können oder ggf. eine neue Task Force gegründet 

werden sollte (Einbindung der Bundesministerien, Länder und kommunalen Vertreter, TK-Unternehmen), 
um z. B. die Digitalisierung und Vereinfachung von Genehmigungsprozessen voranzutreiben

Vereinfachung der Genehmigungsverfahren

• Vollumfängliche Umsetzung der TKG-Regelungen zur Inhausverkabelung im Baurecht
• Beförderung des Einsatzes alternativer Verlegemethoden durch entsprechende rechtliche Regelungen
• Muster- und Rahmenverträge für die Vermietung von Mobilfunksendestandorten und den Einsatz von alter-

nativen Verlegemethoden 
• Bündelung von Genehmigungen
• Rahmenverträge für größere Ausbaucluster
• Jahresgenehmigungen für Ausbauprojekte
• Leitlinien für Standardanforderungskatalog für Genehmigungsunterlagen

Digitalisierung

• Verbindlichkeit der Implementierung digitaler end-to-end Lösung erhöhen
• Prüfung der Potentiale des auf EU-Ebene beschlossenen Digital Single Gateway und Erarbeitung eines An-

forderungskatalogs für den Digital Single Gateway als zentralen online Zugang für den Breitbandausbau

1 Vgl. https://www.wirtschaft.nrw/mobilfunk-nrw.

2 In Nordrhein-Westfalen wird ein Mustermietvertrag für Flächen zu 

Errichtung einer Mobilfunkanlage zwischen dem Bau- und Liegen-

schaftsbetrieb NRW und den Mobilfunknetzbetreibern abgestimmt. 

Im Saarland gibt es Rahmenverträge zur Anmietung landeseigener 

Liegenschaften und die Bereitstellung von Daten ist geplant. Vgl. Fach-

kommission Städtebau und Fachkommission Bauaufsicht der Baumi-

nisterkonferenz (2020): Hinweise zur baurechtlichen Beurteilung von 

Mobilfunkanlagen beschlossen durch die Bauministerkonferenz am 25. 

September 2020, elektronisch hier verfügbar.

3 Vgl. https://www.deutschland-spricht-ueber-5g.de/.

4 Vgl. dazu die Informationen auf der Internetseite des BMDV 

5  Vgl. dazu die Informationen auf der Internetseite des BMDV 

6  Vgl. https://www.regierung-mv.de/Aktuell und www.bauportal.nrw

7  Hiervon waren nach Angaben des BMDV das Bundesfernstraßenge-

setz (FStrG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Baugesetzbuch 

(BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Allgemeines Eisenbahn-

gesetz (AEG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG) betroffen. 

https://www.wirtschaft.nrw/mobilfunk-nrw
https://www.bauministerkonferenz.de/verzeichnis.aspx?id=993&o=759O986O993
https://www.deutschland-spricht-ueber-5g.de/
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/DG/relaunch-des-breitbandfoerderprogramms.html
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/DG/relaunch-des-breitbandfoerderprogramms.html
https://www.regierung-mv.de/Aktuell/?id=167498&processor=processor.sa.pressemitteilung
https://www.bauportal.nrw/
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In der zurückliegenden Periode und vor allem seit 
Beginn der Corona-Pandemie haben die Cloud-Com-
puting-Technologie sowie die Künstliche Intelligenz 
(KI) sowohl in der Politik und Wissenschaft als auch 
in der breiten Öffentlichkeit merklich an Aufmerksam-
keit und Bedeutung gewonnen. Immer stärker rückt 
dabei die Frage in den Fokus, wie es gelingen kann, 
dass auch der Mittelstand, der für die deutsche Volks-
wirtschaft mit seinen ca. 3,5 Millionen Unternehmen1 
eine beachtenswerte Kenngröße darstellt, in einem 
breiten Ausmaß von den Vorteilen der Technologien 
profitieren kann. Im Hinblick auf die Diffusion in den 
Mittelstand scheint hier eine breit angelegte Sensibili-
sierung der KMU über Chancen, Hemmnisse und kon-
krete Anwendungsszenarien der beiden Technologien 
erforderlich.

Hinsichtlich der aktuellen Diffusion der Cloud-Com-
puting-Technologie in die deutsche Unternehmens-
landschaft, ist etwa anhand von Abbildung 1 erkenn-
bar, dass der Einsatz dieser im deutschen Mittelstand 
weniger verbreitet ist als in Großunternehmen: Wäh-
rend 25% aller Unternehmen kostenpflichtige IT-
Dienste als Cloud-Services beziehen, macht dies bei 
den Kleinstunternehmen (Unternehmen mit weniger 
als 10 Beschäftigten) nur einen Anteil von 24% aus, 
während unter den Großunternehmen (Unternehmen 
mit mehr als 250 Beschäftigten) bereits 62% solche 
kostenpflichtigen IT-Dienste nutzen. Der Trend, dass 
größere Unternehmen eher Cloud-Services beziehen, 
als kleinere Unternehmen bestätigt sich auch mit Blick 
auf die übrigen in Abbildung 1 dargestellten Unterneh-
mensgrößenklassen. 

Hinsichtlich des Einsatzes von KI ergibt sich ein ähn-
liches Bild: Zwar ist anhand von Abbildung 2 zu erken-
nen, dass es seit Beginn der Corona-Pandemie bzgl. 
des Einsatzes der Technologie im Mittelstand einen 
enormen Schub gegeben hat, dennoch liegt der Anteil 
der KMU, die die Technologie einsetzen auch im Jahr 
2021 mit 17,6% noch deutlich unter dem der Groß-
unternehmen. In dieser Unternehmens größenklasse 
setzen gar 40% auf den Einsatz von KI. Mit Blick auf 
die Adaptionsraten bestätigt sich auch hier der oben 
angesprochene Trend, dass Großunternehmen eher 
KI einsetzen als KMU.

Demnach ist klar erkennbar, dass Großunternehmen 
in der Planung und im tatsächlichen Einsatz der Tech-
nologien Cloud und KI kleineren Unternehmen einen 

Schritt voraus sind. Um diesen „Digital Gap“ zwischen 
KMU und Großunternehmen zu schließen, scheint ein 
weiteres Informieren bzw. Qualifizieren von KMU im 
Hinblick auf die genannten Technologien für die deut-
sche Wirtschaft unerlässlich zu sein.

Die bei WIK-Consult angesiedelte Begleitforschung 
des Förderschwerpunkts „Mittelstand-Digital“ führte 
in Zusammenarbeit mit den Zentren des Netzwerks 
die Webinar-Reihe „Mittelstand-Digital Spotlight: 
Cloud & KI“ durch, um die Potenziale der Technologien 
praxisnah für KMU greifbar zu machen und um darü-
ber aufzuklären, was es beim Einsatz von Cloud und KI 
zu beachten gibt. Neben den Cloud-Expertinnen und 
-Experten sowie den KI-Trainerinnen und -Trainern 
der Zentren, berichteten auch externe  Referentinnen 

Mittelstand-Digital informiert über den Einsatz der Technologien 
Cloud & KI in KMU

Abbildung 1: Unternehmen mit Bezug kostenpflichtiger IT- 
Dienste als Cloud Services.

Quelle: Destatis (2021), Nutzung von Cloud Computing nach Beschäf-
tigtengrößenklassen, hier abrufbar

Abbildung 2: Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Unterneh-
men

Quelle: IW (2021), Wie KMU Künstliche Intelligenz nutzen,  hier abrufbar

https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Unternehmen/IKT-in-Unternehmen-IKT-Branche/Tabellen/iktu-06-cloud-computing.html
https://www.iwkoeln.de/studien/vera-demary-henry-goecke-wie-kmu-kuenstliche-intelligenz-nutzen.html#:~:text=Im%20Jahr%202021%20sahen%20nur,KMU%20im%20Vergleich%20zu%20Gro%C3%9Funternehmen


WIK NEWSLETTER | BERICHTE AUS DER LAUFENDEN ARBEIT

18 

und Referenten praxisnah von Erfahrungen der Imple-
mentierung von Cloud und KI in ihren oder anderen 
Unternehmen.

Im ersten Teil der Webinar-Reihe „Cloud-Computing – 
Sorgenkind oder Erfolgsfaktor für KMU?“ beleuchtete 
 Alexander Bose vom Mittestand 4.0-Kompetenzzent-
rum Lingen die Vor- und Nachteile von Cloud-Compu-
ting Technologien sowie den Einsatz dieser in einem 
KMU aus strategischer Sicht. Im daran anknüpfenden 
Themenschwerpunkt „Cloud & IT-Sicherheit“ gingen 
Prof. Dr. Andreas Johannsen und Daniel Kant vom Mit-
telstand 4.0-Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft insbe-
sondere auf die sicherheitsrelevanten Rahmenbedin-
gungen ein, die beim Einsatz von Cloud-Computing zu 
berücksichtigen sind und zogen einen Vergleich zum 
herkömmlichen Edge-Computing, wobei sich heraus-
stellte, dass die IT-Sicherheit von Cloud-Lösungen oft-
mals höher ist als „On Premise“. 

Im zweiten Termin „Einsatzmöglichkeiten und recht-
liche Aspekte von Cloud & KI“ ging KI-Trainer Mar-
tin Folz vom Mittelstand-Digital Zentrum Chemnitz 
sowohl auf die Methodik diverser Cloud-Computing 
 Architekturen und KI-Dienste in produzierenden KMU, 
als auch auf den möglichen Nutzen von AutoML-An-
wendungen in der Cloud ein. Daran anschließend 
nahm Michael Rätze vom Mittelstand-Digital Zent-
rum Chemnitz eine Einordnung rechtlicher Aspekte, 
die für die Nutzung von Cloud-Computing-Diensten 
relevant sind, etwa Rechte an Daten, Modelle und 

 Auswertungen, Haftungsfragen sowie datenschutz-
rechtliche Bedingungen der Nutzung von Cloud & KI, 
vor und ging damit auf einen relevanten Faktor ein, der 
eine breite Diffusion der Technologien in den Mittel-
stand hemmt. Abschließend gaben Felix Franke von 
der d-opt GmbH und Tobias Keller von der ELCO In-
dustrie Automation GmbH praxisnahe Einblicke in ein 
Anwendungsbeispiel, wie KMU einen KI-Service für 
Predictive Maintenance in einer deutschen Cloud bei 
Bedarf nutzen können.

Der dritte Teil der Webinar-Reihe „Cloud und KI – 
Dreamteam oder Zweckgemeinschaft?“ ging der Fra-
ge nach, welches Potenzial Cloud-Technologien für den 
Einsatz von KI in der industriellen Anwendung bieten. 
Dr. Frederik Cloppenburg vom Mittelstand 4.0-Kompe-
tenzzentrum Textil vernetzt brachte den Teilnehmen-
den zunächst ein Verständnis der Anforderungen von 
KI nahe, ehe Dr. Steffen Seeger Lösungsansätze dar-
stellte, die Cloud-Lösungen für den Einsatz von KI bie-
ten können. Nach einem interessanten Praxisbericht 
von Karl-Ludwig Schinner, CEO der opdi-tex GmbH, 
rundete Dr. Heiko Matheis die Webinar-Reihe mit einer 
Zusammenfassung und den lessons learned aus allen 
drei Veranstaltungen ab. 

Martin Simons

1 Vgl. IfM (2021): Daten und Fakten – Unternehmensgrößenstatistik 

2019, hier abrufbar

https://www.ifm-bonn.org/fileadmin/data/redaktion/publikationen/daten_und_fakten/dokumente/Daten-und-Fakten_26_2021.pdf
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Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR) sind 
digitale Schlüsseltechnologien und bieten eine Viel-
zahl an Anwendungsfeldern: Augmented Reality (er-
weiterte Realität) beschreibt die Ergänzung und Über-
lagerung der realen Welt um virtuelle Elemente durch 
eine computergestützte Darstellung. Dabei werden 
häufig Textinformationen, Abbildungen, Videos oder 
Objekte in ein Abbild der realen Welt eingebaut. Da-
gegen umfasst Virtual Reality (virtuelle Realität) die 
Erschaffung einer neuen Realität, die ausschließlich 
aus virtuellen Elementen besteht und eine noch höhe-
re Immersion schafft. Nutzer können die erweiterten 
und virtuellen Realitäten durch Endgeräte (VR- und 
AR-Brillen, Kameras, Apps etc.) visualisieren. AR und 
VR werden gemeinsam auch als Extended Reality (XR) 
bezeichnet.

Anwendungen im Bereich AR und VR gibt es bereits in 
vielen Bereichen und ihre Bedeutung ist in den letzten 
Jahren stetig gewachsen. Sektorenübergreifend fin-
den sich Lösungen etwa bei der digitalen Visualisierung 
von Produkten und Architekturen, digitalen Arbeitsan-
wendungen aus der Distanz (Remote Assistance), der 
kollaborativen Arbeit an digitalen Modellen, der digita-
len Einblendung von Navigationshinweisen sowie bei 
der Unterstützung in der Aus- und Weiterbildung. Hin-
zu kommen spezifische Anwendungsfälle in einzelnen 
Sektoren. In den letzten Jahren sind zahlreiche Start 
Ups in Deutschland entstanden, die innovative Busi-
nessmodelle im Bereich AR und VR verfolgen und die 
Schlüsseltechnologien mit ihren Anwendungsfeldern 
stetig weiterentwickeln.

Vor diesem Hintergrund fand am 17.05.22 ein virtuel-
ler Workshop zum Thema „Chancen und Herausforde-
rungen für den Einsatz von AR und VR“ statt. Anbieter 
und Nutzer von AR- und VR-Lösungen waren ebenso 
wie Industrie- und politische Vertreter dazu eingela-
den, über die Potenziale und Use Cases der Technolo-
gien sowie Erfolgsfaktoren und allgemeine Rahmen-
bedingungen zu diskutieren. Für die Veranstaltung 
konnten drei hochkarätige Redner gewonnen werden: 
Dr. Leif Oppermann (Fraunhofer FIT), Jens Hofmann 
(SGB Dresden) und Dr. Ulrich Clemens (Scanblue), 
deren Vorträge sich an die Begrüßung durch Dr. Cara 
Schwarz-Schilling und die einleitende Moderation von 
Dr. Christian Wernick anschlossen.

In seinem Vortrag verwies Dr. Leif Oppermann (Fraun-
hofer FIT) auf die unterschiedlichen Anwendungsfel-
der im Bereich AR/VR. Dabei beschrieb er, welchen 
Beitrag VR/AR in der Brückenprüfung leisten kann und 
welche Anwendungsbereiche in Zusammenhang mit 
5G-Campusnetzen entstehen. Darüber hinaus zeigte 
er auch die zukünftigen Potenziale von AR/VR auf und 
ging dabei auf die Entwicklungen rund um das „Meta-
verse“ ein.

Im Anschluss stellte Jens Hofmann (Sächsische Bil-
dungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemiebe-
rufe Dresden mbH (SBG)) dar, wie AR- und VR-Tech-
nologien in der Aus- und Weiterbildungspraxis bereits 
eingesetzt werden. Hierbei veranschaulichte er die Um-
setzung von AR in der Chemieindustrie und von VR im 
Malereihandwerk und unterstrich das  außerordentlich 

Virtueller Workshop zum Thema 
„Chancen und Herausforderungen für den Einsatz von AR und VR“
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positive Feedback der Lehrenden und Lernenden. 

Im letzten Vortrag verdeutlichte Dr. Ulrich Clemens 
(Scanblue) die großen Potenziale von AR- und VR- 
Lösungen im Handel: Mit Hilfe von 3D-Scantechnolo-
gien digitalisiert Scanblue Produkte aus verschiedens-
ten Branchen, die dann von Endkunden in Onlineshops 
mittels Smartphones oder AR-/VR-Brillen visualisiert 
und in Ihre eigene Umgebung projiziert werden kön-
nen. Dadurch lässt sich das Kundenerlebnis im M- und 
E-Commerce verbessern, was wiederum auch posi-
tive Effekte auf der Umsatzseite bewirken kann.

Anschließend wurden den anwesenden AR- und VR-
Anbietern die Gelegenheit gegeben, Ihre jeweiligen 
Lösungen in kurzen Impulsstatements vorzustellen. 
Durch die Statements von Viktor Waal (SpotAR), Uwe 
Ochs (3DQR),  Susanne Ahmadseresht (VRtual X), Jens 
Epe (World of VR), Kerstin Meyer (Spacific), Caro Kap-
penstein (INSPIRATIONLABS) und Oliver Autumn (VR 
Business Club) wurde die Vielfältigkeit des Segments 
nochmals deutlich und weitere Potenziale von AR- und 
VR-Lösungen aufgezeigt.

Danach fand ein virtuelles World Café statt: Die Teil-
nehmer des Workshops wurden in zwei Gruppen aufge-
teilt und erarbeiteten in den Gruppen Fragestellungen 
an einem Online Miro Board. Unter der Moderation von 
Dr. Christin-Isabel Gries und Dr. S ebastian  Tenbrock 
konnten die Teilnehmer an den beiden Boards jeweils 
15 Minuten lang diskutieren, warum das Potenzial von 
AR/VR noch nicht in allen Teilen der Wirtschaft kom-
plett ausgeschöpft wird (Hemmnisse und Herausfor-
derungen) und welche Maßnahmen unternommen 
werden können, um die Durchdringung der Wirtschaft 
von AR/VR voranzubringen (Erfolgsfaktoren und Rah-
menbedingungen).

Dabei wurde etwa in Hinblick auf Hemmnisse und He-
rausforderungen häufig genannt, dass die Möglichkei-
ten von AR und VR vielen potenziellen Nutzern noch 
nicht bekannt sind und daher eine zeit- und kosten-

intensive Aufklärung und Beratung zu erfolgen hat. 
 Außerdem stellt die mangelnde Akzeptanz ein wichti-
ges Hindernis dar, da einige Unternehmen Vorbehalte 
haben. Ferner sind die mit der Umsetzung verbundenen 
Nutzen und Kosten im Vorfeld schwierig einzuschät-
zen. Daneben sind Fragen zur verwendeten Hard- und 
Software sowie zu Datenschutz und IT- Sicherheit zu 
klären. Insbesondere für kleinere Anwenderunterneh-
men kommt erschwerend der Fachkräftemangel hin-
zu. Von Industrievertretern wird zudem moniert, dass 
fehlende Standards und die geringe Interoperabilität 
Hindernisse darstellen und viele AR- und VR-Lösun-
gen aufgrund von Ab deckungslücken bei besonders 
leistungsfähigen Breitbandinfrastrukturen flächen-
deckend nicht störungsfrei genutzt werden können.

Dagegen stellen Leuchtturmprojekte, Referenzpro-
jekte und Best Practices wichtige Erfolgsfaktoren dar, 
um die Bekanntheit von AR/VR zu erhöhen und kon-
krete Lösungsansätze vorzustellen. Daneben können 
 Demonstratoren und Show Cases hilfreich sein, um 
 Lösungen praktisch zu testen. Viele Anwenderun-
ternehmen wünschen sich auch noch mehr nieder-
schwellige AR-/VR-Lösungen, die schnell und ohne 
großen Aufwand einsatzbereit sind. Durch industrie-
weite  Foren könnten technische Aspekte gelöst so-
wie einheitliche Normen und Standards geschaffen 
werden. Viele Teilnehmer wünschen sich auch eine 
Anpassung der allgemeinen Rahmenbedingungen, 
indem etwa mehr Fördergelder im Bereich AR/VR 
bereitgestellt werden und Maßnahmen im Bildungs-
bereich zur Bewältigung des Fachkräftemangels um-
gesetzt werden. Schließlich birgt eine Beschleunigung 
des Mobilfunkausbaus hohe Potenziale für AR/VR.

Dr. Christian Wernick fasste in seinem Schlusswort 
die wichtigsten Ergebnisse des Workshops zusammen 
und betonte die hohe Bedeutung von Augmented und 
Virtual Reality für die digitale Transformation in zahl-
reichen Sektoren.

Sebastian Tenbrock, Christian Wernick
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Virtueller Workshop zum Thema „Blockchain im Mittelstand“ im 
Rahmen des dritten Moduls des Fachdialogs Blockchain

Soll die Diffusion der Blockchain-Technologie in 
 Deutschland in die Breite der deutschen Wirtschaft ge-
lingen, dann stellt die verstärkte Implementierung von 
Blockchain-Lösungen in den deutschen Mittelstand 
mit seinen ca. 3,5 Millionen kleinen und mittleren Un-
ternehmen hierfür einen entscheidenden Faktor dar. 
Schließlich steht der Mittelstand für über die Hälfte 
der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze und 
ca. 90 % der Ausbildungsplätze in Deutschland.1

Aus diesem Grund widmet sich das dritte Modul im 
Rahmen des Fachdialogs Blockchain dem Thema 
„Blockchain im Mittelstand“. Beim Fachdialog Block-
chain handelt es sich um eine interdisziplinäre Stu-
dien- und Workshopreihe, welche auf die Blockchain-
Strategie der Bundesregierung zurückgeht. Mit der 
Durchführung des Fachdialogs wurde WIK-Consult 
durch das Bundesministerium für Wirtschaft und 
 Klimaschutz beauftragt. WIK-Consult hat für das Pro-
jekt ein interdisziplinäres Team, bestehend aus Prof. 
Dr. Beck, dem Fraunhofer IML, Prof. Dr. Gesmann- 
Nuissl sowie GS1 Germany zusammengestellt. Das 
Ziel des Fachdialogs ist die wissenschaftliche Aufbe-
reitung der ökonomischen, rechtlichen und techni-
schen Implikationen der Blockchain-Technologie so-
wie das Ableiten von Handlungsbedarf und -optionen 
zur Stärkung des Blockchain-Standorts Deutschland. 
Der Aufbau des Fachdialogs Blockchain ist modular: 
Nach den Themen „Tokenökonomie“ (Modul 1) sowie 
Blockchain & Nachhaltigkeit“ (Modul 2), steht nun im 
dritten Modul das Thema Mittelstand im Fokus. 

Der zentrale Workshop im Rahmen des Mittelstands-
moduls fand dabei am 01.04.2022 in virtueller Form 
statt, an dem auf Einladung von WIK-Consult ca. 35 
ausgewählte Blockchain-Expertinnen und -Experten 
aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Verwaltung 
teilgenommen haben. Die Workshop-Leitung lag bei 
Prof. Dr. Roman Beck. Als Diskussionsgrundlage wurde 
allen Teilnehmenden im Vorfeld des Workshops eine 
Impulsstudie versandt, welche durch WIK-Consult er-
stellt wurde. Ziel des Workshops war es, gemeinsam 
mit den Expertinnen und Experten Handlungsfelder 
und -optionen zur Stärkung der Implementierung von 
Blockchain im Mittelstand zu diskutieren.

Nach einer Eröffnung des Workshops durch Dr. Cara 
Schwarz-Schilling richtete Andreas Hartl als Vertreter 
des BMWK ein kurzes Grußwort an alle Teilnehmen-
den, in welchem er die Relevanz des Mittelstands für 

die Diffusion Blockchain-basierter Lösungen in die 
Breite der deutschen Wirtschaft betonte.

Im Anschluss daran stellten Christian Märkel (Projekt-
leiter) und Martin Simons von WIK-Consult die wesent-
lichen Erkenntnisse der Impulsstudie vor. Dabei nah-
men sie eine wettbewerbsökonomische Be urteilung 
der unterschiedlichen Ausgestaltungsformen der 
Blockchain-Technologie für den Mittelstand vor und 
stellten die Ergebnisse einer Expertenumfrage zu den 
Chancen und Hemmnissen der Blockchain-Techno-
logie im Mittelstand vor, welche WIK in der zweiten 
Jahreshälfte 2021 durchgeführt hatte. Ergänzt wur-
de der Vortrag von drei kurzen Pitches durch mittel-
ständische Unternehmerinnen und Unternehmer, 
die konkrete Anwendungsszenarien der Blockchain-
Technologie in ihrem Unternehmen vorgestellt haben. 
Dabei handelt es sich zum einen um den Green Ship 
Token, welcher im Rahmen eines Security Token Offe-
rings (STO) durch die in Hamburg angesiedelte mittel-
ständische Vogemann Reederei zur Finanzierung von 
emissionsarmen Schüttgutfrachtern herausgegeben 
wurde. Die Vorstellung übernahm der Geschäftsführer 
der  Vogemann Reederei, Jens-Michael Arndt. Im An-
schluss präsentierte Maria Freundlieb als geschäfts-
führende Gesellschafterin des in Dortmund ansässi-
gen mittelständischen Bauunternehmens Freundlieb 
GmbH das BIM-Contracts-Projekt, bei dem es um 
den Einsatz von Blockchain zur Vereinfachung und Be-
schleunigung von Zahlungsprozessen im Baugewerbe 
geht. Die Möglichkeiten der Blockchain-Technologie 
zur Implementierung von Pay-per-use-Konzepten 
wurden durch Maximilian Forster (Co-Founder des in 
Köln ansässigen Start-ups CashOnLedger) skizziert, 
indem er das Pay-per-use-Modell des österreichi-
schen Traktorenherstellers Lindner vorgestellt hat, 
welches mit Unterstützung von CashOnLedger umge-
setzt wurde.

Als Keynote-Speaker konnte für den Workshop Marco 
 Bianchini von der OECD gewonnen werden. Herr 
 Bianchini ist bei der OECD Koordinator der „Digital for 
SME Global Initiative“ sowie Hauptautor der „Block-
chain for SMEs and Entrepreneurs“-Studien der OECD. 
Die Keynote brachte eine internationale Perspektive in 
den Workshop ein, indem aus den OECD-Country Re-
ports für Italien und Israel zur Blockchain-Implemen-
tierung in KMU Lessons Learned und Handlungsemp-
fehlungen abgeleitet wurden. Herr Bianchini zeigte 
auf, dass die Blockchain-Technologie großes Potenzial 
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für den Mittelstand birgt. Zur Realisierung der Poten-
ziale sei jedoch u.a. im staatlichen Ordnungsrahmen 
eine stärkere Koordinierung der Einordnung der Block-
chain-Technologie auf finanzwirtschaftlicher und real-
wirtschaftlicher Ebene erforderlich.

Weiterer Input für die Diskussion wurde durch Prof. Dr. 
 Norbert Pohlmann (Westfälische Hochschule Gelsen-
kirchen) gegeben, indem er in einem Impulsvortrag 
die durch die Blockchain-Technologie entstehenden 
Potenziale für die IT-Sicherheit im Mittelstand aufge-
zeigt hat. 

Auf Basis der Impulsstudie und der ergänzenden Vor-
träge wurden im Nachmittagsslot des Workshops im 
Rahmen eines World Café-Formats Handlungsemp-
fehlungen zur Förderung der Blockchain-Implemen-
tierung im Mittelstand diskutiert. Im Fokus standen 
dabei die Fragen, wie der Ordnungsrahmen gesetzt 
werden muss, um die Unsicherheit für KMU zu redu-
zieren und wie der Wissenstransfer in den Mittelstand 
unterstützt werden kann, um Vertrauen in die Techno-
logie zu schaffen. Ebenfalls diskutiert wurde, ob eine 
staatliche Bereitstellung von Blockchain-Infrastruktur 
(„DE.Chain“) ein möglicher Weg sein kann, um die Dif-
fusion von Blockchain in den Mittelstand zu fördern.

Die Diskussionsergebnisse und -erkenntnisse des 
Workshops werden gegenwärtig ausgewertet und 

 fließen in die Ausarbeitung einer Kurzstudie ein, 
 welche zum Abschluss des Moduls „Blockchain im 
Mittelstand“ in Kürze veröffentlicht wird.

In der abschließenden Podiumsdiskussion unter der 
Leitung von Prof. Dr. Roman Beck mit Jens- Michael 
Arndt (Vogemann Reederei), Jochen Kaßberger 
(51nodes) sowie Dr. Nina-Luisa Siedler (DWF) wurden 
die Diskussionen aus dem World Café aufgegriffen 
und weiterentwickelt. Im Fokus stand dabei u.a. die 
Frage, wie erreicht werden kann, dass in Deutschland 
sowohl Blockchain-Anwendungen für den Mittelstand 
als auch Blockchain-Anwendungen durch den Mittel-
stand entstehen.

Die bisher im Rahmen des Fachdialogs Blockchain er-
schienenen Studien sowie weitere Informationen über 
die Handlungsfelder der Blockchain-Strategie sind 
hier abrufbar. Im nächsten Modul des Fachdialogs 
Blockchain wird das Thema „Klimaschutz und Ener-
giewende“ im Fokus stehen.

Martin Simons, Christian Märkel

1 Vgl. zu den Mittelstandsstatistiken IfM (2021): „Daten und Fakten – 

Unternehmensgrößenstatistik 2019“, hier abrufbar; sowie KfW (2018): 

„Mittelstand stemmt größten Teil der Berufsausbildung in Deutsch-

land“

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Digitale-Welt/Blockchain/blockchain-strategie.html
https://www.ifm-bonn.org/fileadmin/data/redaktion/publikationen/daten_und_fakten/dokumente/Daten-und-Fakten_26_2021.pdf
https://www.kfw.de/%c3%9cber-die-KfW/Newsroom/Aktuelles/Pressemitteilungen-Details_485440.html
https://www.kfw.de/%c3%9cber-die-KfW/Newsroom/Aktuelles/Pressemitteilungen-Details_485440.html
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